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Erwägungen

E. 1.1
Gegenstand des Verfahrens, in dessen Rahmen der angefochtene Entscheid ergangen ist,
bildet die Frage der Bewilligung von Öffnungszeiten eines Tankstellenshops. Die
Öffnungszeiten von Geschäften sind im Kanton Freiburg im Gesetz über die Ausübung des
Handels sowie im dazu erlassenen Reglement vom 14. September 1998 über die Ausübung
des Handels (HAR/FR) geregelt, deren Anwendbarkeit von der Beschwerdeführerin
ausdrücklich anerkannt wird. Im kantonalen Beschwerdeverfahren geht es um die
Auslegung und Anwendung dieser kantonalen gesetzlichen Grundlagen. Der
letztinstanzliche kantonale Entscheid unterliegt daher einzig der staatsrechtlichen
Beschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 84 Abs. 1 lit. a OG . Damit ist auch die im
kantonalen Verfahren gestützt auf kantonales Verfahrensrecht, hier Art. 84 des
freiburgischen Gesetzes vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG/FR),
verweigerte Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bloss mit staatsrechtlicher
Beschwerde anfechtbar (vgl. Urteil 1P.408/2000 vom 24. Juli 2000 E. 1).

E. 1.2
Angefochten ist nicht ein Endentscheid, sondern ein selbständig eröffneter
verfahrensleitender Zwischenentscheid, welcher nicht die Frage der Zuständigkeit oder ein
Ausstandsbegehren zum Gegenstand hat; gegen solche Zwischenverfügungen ist die
staatsrechtliche Beschwerde nur zulässig, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden
Nachteil bewirken können ( Art. 87 Abs. 2 OG ). Diese Voraussetzung ist im Falle der
Beschwerdeführerin erfüllt, da ihr bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens vor
Verwaltungsgericht die Nutzung des Tankstellenshops und damit ihres Eigentums nicht in
dem ihr von der Gemeinde bewilligten Umfang erlaubt ist und dieser Nachteil auch bei
einer Gutheissung der Beschwerde vor Verwaltungsgericht nicht rückgängig gemacht,
sondern nur für die Zukunft aufgehoben werden könnte (vgl. Urteil 1P.408/2000 vom 24.
Juli 2000 E. 1a). Die staatsrechtliche Beschwerde ist somit zulässig.

E. 1.3
Die Beschwerdeführerin ist durch den angefochtenen Entscheid unmittelbar betroffen und
somit zur staatsrechtlichen Beschwerde legitimiert ( Art. 88 OG ). Auf die form- und
fristgerecht eingereichte Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1
Gemäss Art. 84 Abs. 1 VRG/FR hat die Beschwerde grundsätzlich aufschiebende Wirkung.
Die Vorinstanz kann einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen,
wenn der Entscheid nicht eine Geldleistung zum Gegenstand hat (Abs. 2). Die
Beschwerdeinstanz kann die von der Vorinstanz entzogene aufschiebende Wirkung
wiederherstellen; über ein Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist



ohne Verzug zu entscheiden (Abs. 3).

E. 2.2
Diese Regelung ist als Kann-Vorschrift ausgestaltet. Beim Entscheid über die Erteilung
oder Verweigerung der aufschiebenden Wirkung hat die zuständige Behörde zu prüfen, ob
Gründe vorliegen, die eine sofortige Vollstreckung nahe legen, und ob diese wichtiger sind
als jene, die für einen Aufschub sprechen. Bei dieser Interessenabwägung kommt ihr ein
erheblicher Ermessensspielraum zu. Für die Ermittlung der massgebenden Gesichtspunkte
ist sie nicht gehalten, zeitraubende Abklärungen zu treffen, sondern muss in erster Linie auf
die ihr zur Verfügung stehenden Akten abstellen ( BGE 117 V 185 E. 2b S. 191; 110 V 40
E. 5b S. 45; 106 Ib 115 E. 2a S. 116). Der mutmassliche Ausgang des Verfahrens kann mit
in Betracht gezogen werden, soweit die Aussichten eindeutig sind ( BGE 99 Ib 215 E. 5 S
220 f.); auch diesbezüglich beschränkt sich die zuständige Behörde auf eine
"prima-facie"-Beurteilung. Das Bundesgericht beschränkt sich auf Beschwerde hin erst
recht auf eine vorläufige Prüfung der Akten. Es kontrolliert - selbst wenn es mit
Verwaltungsgerichtsbeschwerde angerufen werden kann - bloss, ob die Behörde beim
Entscheid über die vorsorgliche Massnahme ihr Ermessen überschritten oder missbraucht
hat, und hebt deren Entscheid nur auf, wenn sie wesentliche Interessen bzw. Gesichtspunkte
ausser Acht gelassen oder offensichtlich falsch bewertet hat. Letztlich greift es nur ein,
wenn die Interessenabwägung einer vernünftigen Grundlage entbehrt (vgl. Urteil
2P.165/2002 vom 6. September 2002 E. 2.1.2).

E. 3.1
Die Beschwerdeführerin begründete ihr Gesuch vor Verwaltungsgericht zur Hauptsache mit
dem Argument, es sei ihr verfassungsmässiger Anspruch auf Gewährung des rechtlichen
Gehörs verletzt worden, weil sie vor Erlass des Entscheides des Staatsrates in der Sache
selbst nie zur Stellungnahme eingeladen worden sei, obwohl dieser Entscheid dem
Widerruf einer Verfügung gleichkomme. Dass die Beschwerdeführerin vor dem Entscheid
des Staatsrates nicht angehört wurde, wird weder vom Verwaltungsgericht noch vom
Staatsrat bestritten. Auch aus den Akten ergibt sich nichts Gegenteiliges, so dass davon
auszugehen ist.

Auch im vorliegenden Verfahren weist die Beschwerdeführerin insbesondere auf die
Verletzung ihres verfassungsmässigen Anspruches auf rechtliches Gehör ( Art. 29 Abs. 2
BV ) hin und rügt eine daraus resultierende willkürliche Anwendung von Art. 84 VRG/FR.
Das Verwaltungsgericht hat im angefochtenen Entscheid zur Frage der Verletzung des
rechtlichen Gehörs nicht Stellung genommen.

E. 3.2
Das freiburgische Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege regelt auch das Verfahren für
Verfügungen und andere Entscheide des Staatsrates (Art. 1 in Verbindung mit Art. 2
VRG/FR). Gemäss Art. 57 Abs. 1 VRG/FR haben die Parteien Anspruch auf rechtliches
Gehör, bevor ein Entscheid getroffen wird. Die Behörde muss eine Partei u.a. nicht anhören
vor Entscheiden, die durch Einsprache anfechtbar sind oder wenn Gefahr im Verzuge ist
(Art. 58 lit. b und e VRG/FR).

Der Staatsrat hat in seinem Entscheid nicht dargelegt, gestützt auf welche der in Art. 58
VRG/FR ausdrücklich erwähnten Ausnahmen sich der von ihm verfügte Entzug der
aufschiebenden Wirkung stützt. Ob sein Entscheid deshalb im Lichte von Art. 29 Abs. 2 BV



ungenügend begründet ist, kann indessen offen gelassen werden.

E. 3.3
In Anwendung des Gesetzes über die Ausübung des Handels getroffene Entscheide sind mit
Beschwerde gemäss dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege anfechtbar (Art. 5 Abs.
1 HAG/FR). Gemäss Art. 78 Abs. 2 VRG/FR kann die Unangemessenheit - die beim
Widerruf bzw. bei der Abänderung von Bewilligungen betreffend Geschäftsöffnungszeiten
mit Blick auf allenfalls besondere branchenspezifische oder örtliche Verhältnisse und
Bedürfnisse eine wesentliche Rolle spielt - vor dem Verwaltungsgericht in der hier in Frage
stehenden Streitsache jedoch nicht gerügt werden, da keine der in dieser Bestimmung
erwähnten Ausnahmen zutrifft.

Indem der Staatsrat der Beschwerdeführerin, obschon er mit seinem Entscheid die
Verfügung der Gemeinde betreffend die Öffnungszeiten des Tankstellenshops der
Beschwerdeführerin geändert hat, diese vor seinem Entscheid nicht angehört hat, hat er
offensichtlich Art. 57 Abs. 1 VRG/FR verletzt. Da das Verwaltungsgericht im vorliegenden
Fall im Beschwerdeverfahren nicht volle Überprüfungsbefugnis hat, kommt eine Heilung
dieses schweren Mangels - die ohnehin die Ausnahme bilden muss ( BGE 127 V 431 E.
3d/aa, S. 437; Urteil 1A.60/2002 vom 10. September 2002 E. 2) - grundsätzlich nicht in
Frage (vgl. BGE 122 II 274 E. 6, S. 285). Dies umso weniger, als in Bewilligungsverfahren
mit grosser Tragweite für die Betroffenen diesbezüglich hohe Anforderungen zu stellen
sind (vgl. BGE 128 V 272 E. 5b, S. 279 f.) Der Entscheid des Staatsrates wird daher - prima
facie - mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wegen Verletzung des Anspruches der
Beschwerdeführerin auf Gewährung des rechtlichen Gehörs, der formellen Charakter hat,
ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selber aufzuheben sein (vgl.
Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Bern 1997, N 4 und 16 zu Art. 21 VRPG/BE).
Das Verwaltungsgericht hat dies nicht beachtet und damit einen wesentlichen
Gesichtspunkt ausser Acht gelassen.

E. 4
Die Beschwerde ist aus diesen Gründen gutzuheissen und der angefochtene Entscheid des
Verwaltungsgerichts aufzuheben.

Bei diesem Ausgang sind für das bundesgerichtliche Verfahren keine Kosten zu erheben (
Art. 156 Abs. 2 OG ). Der Staatsrat des Kantons Freiburg hat der Beschwerdeführerin für
das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung auszurichten ( Art. 159 Abs. 2
OG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


